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66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §68 Abs1 idF 1991/676;

ASVGNov 50te Art1 Z24;

Rechtssatz

Durch den aufgrund der 50. ASVG-Novelle neugefassten ersten Satz des § 68 Abs 1 ASVG wurde klar gestellt, dass

Maßnahmen zur Verjährungsunterbrechung, auch wenn sie nur gegen den Zahlungsp>ichtigen gesetzt werden, in

gleicher Weise gegen den Beitragsmithaftenden wirken sollen.
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